
Bundesfreiwilligendienst und 
	 Freiwilliges Soziales Jahr –  
			   ein Nutzen fürs Leben!

Ein Unternehmen der Stadt und des Landkreises Rosenheim

Weitere  
Informationen:
Können über den 
Internetauftritt der 
RoMed Kliniken 
unter www.romed-
kliniken.de abgeru-
fen werden.

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

Die RoMed Kliniken bieten jungen Menschen 
die Möglichkeit, das Freiwillige Soziale Jahr zu 
leisten. Es ist jedoch kein Ausbildungs- und kein 
Arbeitsverhältnis. Das FSJ bietet den jungen Teil-
nehmenden, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt, 
aber das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, die Chance, als Freiwillige etwas für sich 
und andere Menschen zu tun. 

Durch die praktische Mitarbeit bietet das FSJ die 
Gelegenheit:

■■ verantwortungsvolles, soziales Handeln ein-
zuüben, 

■■ Einblicke in gesellschaftliche, soziale und in-
terkulturelle Zusammenhänge zu erhalten, 

■■ die Förderung des Engagements im sozialen 
Bereich zu erfahren, 

■■ die Persönlichkeit zu entfalten und eigene 
Wertvorstellungen zu überprüfen,

■■ Vorurteile abzubauen
■■ soziale Berufe in ihrer Vielfältigkeit kennen zu 

lernen. 

In der Regel dauert das FSJ ein Jahr. Die Mindest-
dauer beträgt sechs Monate; mit einer Verlänge-
rung sind höchstens 18 Monate Dienst möglich. 

Kontakt:
RoMed Kliniken  
Leiterin der Personalabteilung 
Frau Christine Halfstad 
Pettenkoferstraße 10 
83022 Rosenheim 
Tel.: 08031 – 365 3060 
E-Mail:  
personal@ro-med.de

Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

Im BFD engagieren sich Menschen für das  
Allgemeinwohl, insbesondere im sozialen, ökolo-
gischen und kulturellen Bereich. Auch die RoMed 
Kliniken bieten den BFD an. 

Wer kann daran teilnehmen?
■■ Frauen und Männer jeden Alters nach  

Erfüllung der Vollzeitschulpflicht
■■ grundsätzlich auch ausländische Mitbürger 

Leistungen:
■■ Taschengeld in Höhe von derzeit 330 € monatlich
■■ zusätzlich ggf. Unterkunft, Verpflegung, 

Arbeitskleidung bzw. stattdessen eine Geld-
ersatzleistung in Höhe von derzeit 232,68 €

■■ Urlaub nach dem Bundesurlaubsgesetz 
■■ Pädagogische Begleitung mit Pflichtseminaren 

Hinweise:
■■ Dauer: in der Regel 12 Monate (mindestens 

6 Monate und höchstens 18 Monate, in Aus-
nahmefällen 24 Monate Einsatzdauer

■■ Einsatzzeit: grundsätzlich in Vollzeit 
(38,5 Stunden/wöchentlich), bei Freiwilligen, 
die älter als 27 Jahre sind, ist eine Teilzeit von 
mehr 20 Stunden/wöchentlich möglich.

■■ Kindergeld steht in Anlehnung an die gesetz-
lichen Regelungen zu.

■■ Vertragliche Vereinbarungen werden mit der 
Zentralstelle geschlossen 


